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Feststel Iung
Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KstG von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach § 3 Nr. 6 GewStG von der cewerbesteuer befreit.

Hint{eise zu steuerbegünst igten Zwecken
Die Körperschaft fördert im sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar folgende

. gemeinnützige zwecke:\\ - Förderung den ErziehunE (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 7 AO)
- Förderung der volks- und Berufsbi Idung

einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 Abs, 2 satz 1 Nr. 7 AO)
- Förderung des Naturschutzes und der LandschaftspfleEe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 Ao)

Hinweis zur Ausstel lung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt' für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeschniebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EstDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter httpst//www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schniebenem vordruck (§ 50 Abs. 'l EstDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. lylitgliedsbeiträge dÜrfen nur ausgesteltt werden'
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlver$endeten Zuwendungen
I{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden' haftet für die entgangene Steuer. Dabei t{ird die entgangene Einkonnen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuen pauschal mit 152 der Zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs.4 EStG, § 9 Abs. 3 KstG, § 9 rur. 5 cetllstc).

Hi nuei se zum Kapi talertragsteuerabzug
.Bei- T(,aFitalert+ägen, die his zun 3l .12.2026 zuf Iießen' reicht für die*5s+a;i+-'iaii;€ ',€; il;Fi:*;
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 satz 1 Nr. 'l sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10
satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oden die Uberlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das cleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStc durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzdienst lei stungsi nst i tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem tl,irtschaftlichen
ceschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

***x* Fortsetzung siehe seite 2 *x**x

Finanzkasse Gießen
Schubertstraße 60, 35392 Gießen
Tel.: 0641./4800-100

VJeitere Informationen auf der 'letzten Seite oder im
Internet unter www.finanzamt.hessen.de

Kreditinstitut:
Ld Bk Hess-Thür Gz Ffm
IBAN DE25 5005 0000 0001 0002 98
BBk Fi'liaIe Frankfurt Main
IBAN DE05 5000 0000 0050 001 5 40
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Arunerkungen
Bitte beachten Si€r dass die Inanspruchnahme der steuerbefreiungen auch in zukunft von der tat-
sächlichen ceschäftsführung abhängtr die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahnen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimnungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Venmögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (§ 63 Ao).

Begründung und tlebenbestinmung
Die Körperschaft unterhält einen (einheitlichen) t{irtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Fün diesen
ergibt sich unter Berücksichtigung der Besteuerungsgrenze nach § 64 Abs. 3 AO bzw. des Freibetrags
nach § 24 Kstc keine Körperschaftsteuer.
Unter Berücksichtigung des Freibetrags nach § 11 Abs. 1 satz 3 Gell,stc ergibt sich auch keine
Gewerbesteuer.

Er läutenungen
Dieser Festsetzung liegen Ihre (am 30.10.2022 un 10:43:40 Uhr) in authentifizierter Form überrnit-
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe I fsbe I ehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit den Einspruch angefochten werden,
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichenr diesem./ dieser elektronisch zu übernitte'ln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen' soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ensetztr sesen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
Vertl,altungsakt cegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei dennr dass der Bescheid zu einem späteren zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werdenr gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werdenr intl,ieweit der Verwaltungsakt angefochten lll,ird. Ferner
sollen dle Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschut zh i nwei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfnagen
entnehmen sie bitte dem allgemeinen Informationsschneiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden sie unter s,u,hl.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten sie bei Ihrem Finanzamt.
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